
MOTOR-SPORT-C LU B SPAICHINGEN E.V. 

• DREI FAL TI GK EITSB ERG. IM ADAC 

SATZUNG 

beschlossen vom 

ADAC-Verwaltungsrat a. 7. und 8. März 1953, 
am 20. und 21. Februar 1954 

und am 2. März 1962 

( 

Name, Sitz und GeschCiftslahr 

§ 1 

(I) Der &Ja 15. Oktober 1964 in Spaichingen gegrQndete Club 
fahrt den Nalllen 

• HOTOR-SPORT-CLUB Dreifaltigkeitsberg • 
"SPAICHINGEN IM ADAC· 

Er hat seinen Sitz in Spaich~ngen und ist in das Vereins
register in Spaichingen eingetragen. 

(lI) Er bildet als Ortsclub des ADAC eine Verein!gUng von ADAC-Mit
I gliedern. , 

(HI) Sein Geschäftsjahr 1st das Kalenderjahr • 

( 

Zweck und ZIele 
§2 

. (I) Der Club verfolgt ebenso wie,.'der ADAC ideelle (oder gelllein
nOtzige) Ziele auf dem Gebie~ des Kraftf'ahrwesens. Er betätigt 
sich im Rahmen der Satzunger\:iides ADAC-MOnchen sowie des 
ADAC-Gaues WOrttemberg, beac:jil'tet die Richtlinien des ADAC
Verwaltungsrates und wahrt 4te Belange der ges!lmtl!n ADAC-or-
ganisation. .,. . 

-~ 

(lI) Der Club pfl~t insbesondere allseitige Kameradschaft unteJ' 
den ADAC-Mitgliedern innerhalb' seines Bereiches durch re<jel
mäßige ZusammenkOnfte sowie gesellige und sportliche Veran-
s tal tungen. . . 

MltllJedsdlaft 

§ 3 

(I) Ordentliche Mitglieder des Ortsclubs können nur Mitglieder 
des ADAC sein. 

(lI) Zu Ehrenmitgliedern kann der Club ADAC-Mitglieder ernennen, 
die sich besondere Verdienste um den Ortsclub erworben haben. 
Ehrenmitglleder besitzen die gleichen Rechte wie ordentllche 
Mitglieder und sind beitragsf~i. 

.', 

(III) Vor Ernennung eines EhrenDlitgliedes muß der zuständige ADAC
Gau gehört werden. 

Aufnahm. 

§ .. 

(I) Oie Aufnahme in den Ortsclub muß bei diesem besonders be
antragt werden. Eine AUfnahmekommission von mindestens 
zwei Mitgliedern, von denen eines dem Vorstand angeh~en mUB, 
entscheidet Ober die Aufnahme. 

(lI) Im Falle der Ablehnung brauchen die GrQnde der Ablehnung nicht 
bekanntgegeben zu werden. Gegen die Ablehnung kann innerhalb 
von 2 WOChen schriftlich Berufung an die Mitgliederversammlung 

1 
eingelegt verden, die endgQltlg entscheidet. 
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Beitrag. 

§ 5 

(I) Der Club erhebt zur 8estreltun9 .elner Auslagen von seinen 
Mitgliedern Aufnah8egebOhren und angeMessene BeitrAge, deren 
HBhe und Zahlung_weise die Mitgliederversam.lung jihrlich 
festlegt. Der Beitrag muß jedoch mindestens DM 6.-- (sechs) 
jährlich betragen. 

(lI) Als Bestltigung der erfolgten Beitragszahlung wird eine 
Mitgliedskarte ausgehlndigt. 

BeendIgung der MItgliedschaft 

§ 6 

(I) Die Beendigung der Mitglledecftaft bei d .. Ortaclub kann 
nur fOr den Schluß des Geschlftsjahres unter Einhaltung 
einer vierteljährlichen Kündigungsfrist .ittels einge
schriebenen Brief erfolgen. 

(lI) D~rch das Ausscheiden aus dem Ortsclub wird die Mitglied
schaft im ADAC nicht berührt dagegen bedingt ~ Austritt 
aus dem ADAC das gleichzeitige Erl5schen der ordentlichen 
Mitgliedschaft beim Ortsclub. 

(III) Ein Mitglied kann vom Clubvorstand aus der Mitgliederliste 
des Clubs gestrichen werden, wenn 

.) das Mitglied trotz Mahnung den fälligen Beitrag 
nicht zahlt, 

b) die Streichung im Interesse des Ortsclubs notwendig 
erscheint, 

c) die Streichung im Interesse des AOAC MOnchen oder da. 
zuständigen ADAC-Gaues notwend19 erscheint. 

(IV) Die Streichung nach Absatz III Bachstabe c, darf nur nach 
vorherigeM Einvernehmen mit d .. Gauvorstand ausgesprochen 
werden. 

LeItung 

§7 

Die Organe des Club. sind: a) Di. Mitgliederver .... lung 
b) O.r Vorstand 

DIe MitgUederversammlung 

§ 8 

(I) Die Mitgl1ederversammlung ist das oberst:e ~_ des Orts
clubs. Sie muß jährliCh vor der Mitgliederwers ... lung des 
Gaues stattfinden. Alle ordentlichen Mitglieder und Ehren
mitglieder sind schriftlich oder durch Presse mindestens 
zwei Wochen vorher einzuladen. 
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( 

( 

.,-.J 

(U) ~ Gau-Vorstand ist unter Vorlage einer 7agesordnung recht
zeitig zu verstlndigen. Seine Einladung muß 8indestens zwei 
Wochen vor der Mitgliederversammlung durch Einschreibebrief 
erfolgen. 

(III) Die Tagesordnung muß mindestens folgende Punkte enthalten: 

a) Feststellung der Stimmliste, 
b) Bericht des Vorsitzenden Ober das abgelaufene Jahr, 
c) Bericht des Schatzmeisters und der RechnungsprOfer, 
d) Bericht der Referenten, e) Entlastung des Vorstandes. . 
f) Wahlen (Vorstand. RechnungsprOfer) •. 
g) Voranschlag fOr das laufende Geschäftsjahr. 
h) Anträge, 
i) Verschiedenes. 

§ 9 

(I) In der Mitgliederversammlung hat·jedes anwesende ·~rdent
liche Mitglied eine Stimme. StiamObertragung ist unzulässig. 

(lI) Die Mitgliederversammlung ist ohne ROcksicht auf die Zahl 
der erschienenen Stimmberechtigten beschlußfähig. Es ent
scheidet regelmäßig einfache Stimmenmehrheit. Sti.aengleich
beit gilt als Ablehnung. Zweidrittelmehrheit ist erforderlich 
bei BeschlOssen 
a) aber Satzungsänderungen, 
b) Ober Dringlichkeitsantrige, 
c) aber Anträge auf Abberufung des Vorstandes oder eines 

Vorstandsmitgliedes, 
'd) Uber Auflösung des Clubs. 

(III) Die Wahlen können in geheimer Abstimmung oder durch Akklamatio~ 
erfolgen. Geheime Abstimmung muß erfolgen, wenn auch nur ein 
stimmberechtigtes Mitglied eine solche verlangt. 

(IV) Ober Antrige kann mit Zusti.mung der Mehrheit der Stimmbe
rechtigten auch durch Zuruf entschieden werden. 

(V) Anträge fOr die Mitgliederversammlung des Ortsclubs können 
von 'edem ordentlichen Mitglied gestellt werden. S1e massen 
mindestens acht Tage vor der Mitgliederversaa.lung beim Vor
sitzenden eingereicht werden. 

§ 1.0 

(I) Außerordentliche MitgliederversammlPnqen .ind vom Vorstand 
einzuberufen 
a) auf Antrag von mindestens einem Drittel der ordentlichen 

Mitglieder des Clubs . 
b) auf Anordnung des Präsidiu.s,des ADAC oder des ADAC-Gau

vorstandes. 
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(Tl) Uber dle Vernandlungen unQ deSC;nLu.:I.:Ico Gi .... ri4~':i"''''C'''C:''' • .,....-
t sammlung ist Niederschrift zu führen, aus der .. indes-tens 

die gefaBten BeschlUsse hervorgehen massen. Oie Nieder
sC:lrift IIIUß Ton z",ei Vorstandsllitgliedern u'lterzeichnet 
",erden. Deli AOAC-Gauvorstand ist innerhalb von vierzehn 
Tagen Bericht zu erstatten. 

(I) 

(Il) 

(IlI) 

Der Vorstand 

§11 

Der Vorstand setzt sich ausammen aus 
1. dem Vorsitzenden 
2. dem stellT. Vorsitzenden 
3. dem Sportleiter 
4. den! Schatzmeister 
5. dem Schriftführer 
6. Beisitzern nach Bedarf, die besondere Bezeichnungen 

(z.B. Touren",art us",.) fahren können. 

Oie Zahl der Vorstandsmitglieder flUß eine ungerade Zahl 
ergeben. 

Oie 

Der 
Oie 
von 
det 
die 

Zusammenlegung von Vorstandsämtern ist unZUlässig. 

Vorstand -",ird in der HitgU,ederversammlung gewählt. 
Amtsdauer beträgt 2 Jahre._.Alle 2 Jahre, gerechnet 
Hitgliederversammlung zu Hitgliederversammlung, schei
die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes aus, erstmals 
unter den ungeraden Ziffern-Aufgeführten. 

(IV) Der Vorstand vertritt den ClubIin allen Angelegenheiten 
nach den Beschlüssen und Weisutigen der Hitgliederversam
.lung_und unter Einhaltung der Satzungen. Gesetzliche Ver
treter des Clubs im Sinne des § 268GB. sind der ~. Vor
sitzende zusammen mit dem stellv. -Vorsitzenden oder d~ 
Schatzmeister. 

(V) Sämtliche Ämter sind Ehrenämter. 

(VI) Der Schriftverkehr .it dem ADAC-Präsidium _ue ausschließ
lich aber den ADAC-Gau gefllhrt werden. 

_ Rechnungsprüfer 

§ 12 

Zur PrOfung der Finanzgebarung können ein oder zwei Rechnungs
prüfer--gewählt werden. Der oder die Rechn~ngsprOfer ",erden durch 
1ie Hitgliederversammlung auf die Dauer Ton 1 Jahr g_ählt. 
Wiederwahl ist ZUlässig. Sie dorfen kein Amt im Vorstand bekleiden. 
Sie haben mindestens einmal illl Jahr vor der Mitgliedervers .... lung 
Buchfllhrung und Kasse zu prOfen und der Hitgliederversammlung 
Bericht zu erstatten. 
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SatzungslInderungen 

§ 13 

(I) Die TOll Verwaltungsrat zur wahrung der Einheitlichkeit i. 
ADAC in der Hustersatzung fUr Ort.clubs festgelegten Hindest-
erforderniss. der Ortsclubsatzungen gelten ohne weiteres als 
Bestandteil dieser Satzung. 

(lI) Anträge auf Satzungsänderungen kannen nicht als Dringlichkeits
antrlge gestellt werden. Sie werden vom Vorstand qeprOft und 
der ptitgliederversanualung vorgelegt. Diese entscheidet slt 
Zweidrittellllehrheit. Ein so gefaster Beschl". wird wirks .. ~ 
wenn er vo. zuständigen Gauvorstand geneh.l~ ist. 

Aufl5sung 

§14 

'I) Oie Auflasung des Ortsclubs kann nur in einer eigens zu dies .. 
Zwecke einberufenen Hitgliederversammlung ml~ Zweidrittel
Mehrheit der Stim.en erfolgen. 

(II) III PaUe der Auflösung ernennt die Hitgliedervers .... lung die 
Liquidatoren. 

(III) Das verbleibende Vermögen des Clubs verfällt der Kreisverkehrs
wacht Tuttlingen mit der Auflage, e. fUr g .. einnQtsige Zveete 
zu verwenden. 

( 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 

§ 15 

ErfUllungsort und Gerichtsstand fllr alle aus die.er satzung sich 
ergebenden Rechte und Pflichten ist Spaichingen, soweit sich nicht 
aus der Satzung des ADAC-Gaues Wllrttemberg eine andere Zuständig
keit ergibt. 

HOnchen, den 15. Härz 1962 

HOTOR-SPORT-CLUB "Dreifaltigkeitsberg
SPAICHINGEN E.V. 

Allgemeiner Deutscher Automobll·Club e.V. (ADAC) 

Sitz München 


